
Wichtige Information zur Fahrradbenutzungserlaubnis für





alle Schülerinnen und Schüler und Erziehungsberechtigte:





Soll ein Fahrrad mit zur Schule gebracht werden, erteilt die Schule nur dann eine Benutzungserlaubnis,





wenn der kürzeste Fußweg von der Wohnung zur Schule mehr als 2 km beträgt und





wenn keine Schülerfahrkahrte von der Stadt Münster ausgestellt wurde.





In allen anderen Fällen wird keine Benutzungserlaubnis erteilt und das mitgebrachte Fahrrad ist nicht  gegen Sachschäden oder Diebstahl versichert.











